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FACHBEREICH 
POLITIK- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

Bearbeiter: Der Prodekan 
des FB Politik- und CoziaI~.issenschaften 
Prof. Dr. Martin Kohli 
Tel.: 85002-210 

HabiUtationsordnung 
für den Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

der Freien Universität Berlin 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 TeiIgmndordnung (Erpro- 
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 
24/1998) hat der Faclibereichsrat des Fachbereichs Politik- 
und Coziaiwissenschaften arn 19. Mai 1999 die tolgende Ha- 
biIitationsordnung erlassen:*) 
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Anlage 

L Die Habilitation dient dem Nachweis der Befähigung, ein 
wissenschaftliches FacWFachgebiet (Habilitationsfach) in 
Forschung und Lehre selbständig zu vertreten (Lehrbefähi- 
gung). 
11. Ein Habilitationsfach ist ein inhaltlich abgrewzbares Wis- 
senschaftsgebiet, das im Fachbereich in der Regel iii Lehre 
und Forschung bereits eingerichtet und durch wenigstens ei- 
nen Professor/eine Professorin oder weiteres habilitiertes 
Mitglied des Fachbereichs vertreten ist. 

111. Habilitatiansfächer des Fachbereichs können auch durch 
BeschluiS des nach ,MaGgabe der Grundordiiung erweiterte11 
Fachbereichsrates festgestellt ~verdeii. Die FeststeIlung kann 
aniäßlich eines Habilitations\.erfahreii crfolgcii. 

') Durch die zu5tändige Ct.iintsi-t.rivnltung bchtaiigt Am 10. ,lilgust 
1999. 

IV. Für die Lehrbefähigung ist eine miiglichst umfassende 
Bezeichnung des ~~iscenschaftlichen Faches/Fachgebietes 
vorzusehen. 

I .  HabilitationsIcistungeri sind: 
1. a) Eine umfassende Monographie (Habiliiationsschrift), 

die ein bedeutender wissenschaftIicher Beitrag in dem 
angestrebten Habilitationcfach sein muG 

b) eine Monographie und publizierte Forcchiingst.rgeh- 
nisse, dic in ihrer Gesamthei t einer Habilitationsschrift 
gleichwertige Leistungen darstellen 

C )  publizierte Forschungsergebnisse, die in ihrer Gesamt- 
heit einer Habilitntinnsschrift gleichwertige Leistun- 
gen darstellen. 

Den als schriftliche Habilitationsleishingeri eingereichten 
publizierten Forschungsergebnisseri ist eine ausiuhrlichc Zu- 
sammenfassung voranzustellen. 

2. Ein vffentlicher Vortrag aus dem angestrebten Habilitati- 
onsfacIi mit wissenschaftlicher Aussprache. 

3. Lehrtätigkeit an einer M-issenschaftlichcn Hochschule in 
einem für die angestrebte Lehrbefahigung wesentlichen 
u~issenschaftlichen FachIFachgebiet. 

LI. Bei schriftlichen Habilitatidnsleistungen gern. Abc. I Nr. 1, 
die in Zusammenarbeit niit anderen Wissenschaftlern1 Wis- 
senschaftlerinnen entstanden sind, rnuß der Anteil dcs Habi- 
Iitanrlenlder Habilitandin eindeutig abgrenzbar und be- 
wertbar sein. Der FIahilitand/die Habilitandin ist verpflich- 
tet, seinenlihrcn Anicil bei Konzepticin, Durclifühning und 
Bericlitsahfassung im einzelnen dar-rulegcn. 

111. Für den öffentlichen Vortrag gern. Abs, I NT. 2, dessen 
Dauer in der Regel 30 Minuten beträgt, sind drei Themen- 
vorschläge mit jeweils kurzer Erläuterung zu machen. Die 
Habilitationskommission soli Vorschläge zurückweiscn und 
andere verlangen, wenn die Vorschläge untereinander, mit 
den Themen der schriftlichen Habilitaticinsleistungen oder 
dem Tnema der Dissertation in einem engen Zusammenhang 
stehen. Die i~,issenschaftliche Aussprache über den Vortrag 
soll nicht mehr als 60 Minuten dauern, sie kann sich auch auf 
Leistungen gern. Abs. I Nr. 1. beziehen. Vortrag und Aus- 
sprache sollen zeigen, daG der Habilitandtdie Habilitandin 
ein wissenschaftliches Thema in verständlicher Form darstel- 
len kann und daS er/sie umfassende Kenntnisse und die ße- 
fähigung zum wissenschaftlichen Diskutieren besitzt. 

IV. Die L~hr t ä t i~kc i t  sdl iii der Regel vor der StcIlung des 
Zulassungsantrages durchgeführt werden. Es sind Lehwer- 
anstaltungen im Umfang von mindestens acht Semestenvo- 
chenstunden nachzuweisen. Vun den acht Semesterwnchen- 
stunden sind vier Semcsterwochcnstiinden am Fachbereich 
Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität 
über einen breiteren Bereich des Fachec/Fachgebietes durch- 
zufuhren. Sie sollen in der Regel innerhalb der letzten sechs 
Semester i70r Stellung des Zulassungsantrages stattgefunden 
haben. 

I. Mindestvoraussctzungen für die Zulassuiig zum Habilita- 
tionsverfalircn sind: 

1 .  Eiii diirch Staats- oder Hoc1ischulpi.üfuilg abgesrhlosse- 
nes Studiuin an eiiicr I-iodischul~ in der i3undesrrpublik 
Deutschland 

sowie 
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2. die Berechtigung zur Fuhrung des akadeniischen Grades 
eines Doktors/ einer Doktorin. 

11. Gleichwertige Prüfungen sind als Zulassungsvorauscet- 
Zungen anzuerkennen. Hinsichtlich der Gleichwertigkeit 
von Prüfungen und akademischen Graden augerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ist gegebenenfalls eine Stellun- 
gnahnie der Zentralstelle fiir ausländisches Bildungswesen 
einzuholen. 

5 4 
Zulassungsverfahren 

I. I>as Verfahren beginnt mit der Stellung des schrifilichen 
Zulassungsantrages beim Dekanibei dcr Dekanin des Fach- 
b e r e i c h ~ ~ .  Im Antrag ist das wissenschaftliche Fach / Farhge- 
biet (Habilitationcfach zu bezeichnen, für das die Zuerken- 
nung der Lehrbefihigung beantragt wird. Dcm Antrag sind 
folgende Unterlagen beizufügen: 
I .  Zeugnis oder Urkunde dcr Staats- oder fiuchschulprü- 

fung; 
2. Promutiotisiirkunde; 
3. LebeilsIauf mit Angaben ubrr dcn wissenschaftlichen 

Werdegang; 
4. Schriftliche Habilitationcleistungen gcm. 5 2 Abs. 1 Nr. 1 

in mindestens 3 E.xcmplaren; bei Ergebnissen, die im ZLI- 
sammenh,ing mit ai~dcren M'isscnschaftlern fandcrcn 
Wissrnschnftlerinnrn entstntiden sind, sind deren Na- 
men anzugeben; der eigene .4nteil an der Arbeit ist geni. 
5 2 Abs I1 darzulegen; 

3. Thrmenvorschlnge fur deii öffentlirheii Vor t r a~  gern. 5 2 
Abs. I Nr. 2 (künnen nachgereicht werdrn); 

6. Nacfirtseis dcr d~irc l l~eführ tcn  Lehrierrinstaltungen gern. 
5 1 Abs. TV; 

7. Dissertation; 

8. Verzeichnis der scinstigen i \~issensch~~t l ic~ien Publikatio- 
nen souric je 1 Exemplar dcr für  die Beurtciluiig r~levaii- 
ten Publikationen; 

9 eine Erklirung über abgeschlossene cidcr laufende Habi- 
~litatiunsvertal~ren. 

II. Sdlte dic gefordrrte Lchrtäiigkeit gcm. 5 2 Abc. IL' noch 
nicht nachgewiesen worderi sein, so ist dein 
AntragsteIler/drr Antragstellerin nach MalJgnhe der Grund- 
ordni~ng umgehciid die Ubernahme uvn 1.ehraiif rägen zuIn 
Nachweis der 1,ehrtätigkei t anz~ibicten. 

111. Der Fachbcreichsrat entscheidet über den Zulassungsari- 
trag unter l3eacht~ing seincr fachlichen Zuständigkeit unvcr- 
züglich. Bei interdrseiplinircn Habilitationsverfahren, die 
geni. 5 7 4bs. I Buchstabe b) durchgeführt werden, tritt an  
die Stelle des Fachbereichsratcs die Gemeiiisatne Kummis- 
sivri. 

IV. Lehnt der Fachbereichsrat den Antrag a ~ i f  Zulassung 
zum Habilitatiunsverfahren ab, ist der Antragsteller) die An- 
tragstellerin davon binnrn zwei Wochen in Kenntnis zii set- 
zen. Der Besch~id ist schriftlich zu begrunden. Fristüber- 
schrei tungcti sind dem Bewerbcr/der Brlverberin ebenfalls 
schriftlich zu begründen. 

5 5 
Zulassung von Habilitierten 

und von ProfessoredProEessorinnen 

I. Wer an einer anderen Flochschule in der Bundesrcpublik 
Dc~itschldnd für ern wissenschaft1icht.s FachiFachgebiet ha- 
bilitiert rvtirderi ist, besitzt die Lelirbefiihigung für dieses 
Fach auch An der Freien Universität. Sie kann dafür nicht er- 
tieut zuerkannt werden. 

11. Strebt ein Habilitiertcr/eine Habilitierte den Nachweis der 
Lehrbefihigung in tllnem weiteren wissenschaFtlichcn 

Fach/ Fachgebiet an, so ist seinlihr Zulassiingsantrag so zu 
behandeln, als ob die erste Lehrbefähigung angestrebt wird. 

111. Für Habilitierte, die eine Erweiterung oder Urnbenen- 
nung ihrer Lehrbefähigung beantragen, gelten die Bestim- 
mungen des 5 18. 

IV. Ohne Habilitation an Hochschulen berufene Professo- 
ren/ Professorinnen kiinnen zu FIabilitationsverfahren zuge- 
lassen werden. Für an die Freie L'niversität BerIin ohne Habi- 
litation berufcne Professuren/I'rofessorinnen gilt dies nur, 
wenn der Fachbereich oder MitgIicder eines anderen Fachbc- 
  eich es, die bcrcits an der Bemfuiig beteiligt waren, nicht 
iiber die Habilitatioricleisbngen zu befinden haben. 

5 6 
AbIehnung der Zulassung 

I .  Der Zulassungsantrag ist aus folgenden Gründen abzuleh- 
nen: 
I. Fehlen der Voraucsetzungen gern. 5 3; 
2. Fehlrn der Unterlagcii gern. 5 4 Abs. I (ohne Kr. 6); 
3. Nichtcinh,iltung der gesetzten Frist des 3 13 Abs. [V; 
4. nach einmaliger erfolgloser Wiederholung von Habilita- 

ticinsvcrfahren in der Bundesrepublik Deutschland im 
gleichen wissenschafiiichen Fach/Fachgebiet; 

5. gleichzeitige Durchfuhrung eines tlabilitationsverfah- 
rens im gleichen wisserischaftlichen Fach/ Fachgebiet an 
anderer SteIle, 

11. Der Zulassungsantrag kann bei fachlicher Unruständig- 
keit geni. $ 1 Abs. 11. und 111 abgelehnt werden. 

§ 7 
Interdisziplinäres 1-Iabilitafionsverf;lhren 

I. Ein Habilitand/eine tiabilitandin kann beim DekanJder 
Dekanin des Fachbereichs beantragen, daE sein! ihr Habilita- 
tionsverfahrcn von mehreren fachlich betroffenen Fachberei- 
chen gemeinsam durchgeführt wird (interdisziplinäres Ha- 
bilitaticinsverfahreri). Der DekanJDie Dekanin unterrichtet 
den/die  weiteren Fachbereichie  übe^ den Antrag. Die Fach- 
bereichsräte entscheiden, ob das Verfahren 

a) nur in einem dcr Fachbereiche 
oder 

b) durch eint. Gemeinsame Kommission der Fachbereiche 
durchzuführcn ist. 

Im Falle der ru'ichteinigung entscheidet der Akademische Sc- 
nat. 

11. Wird das Verfahren gern. Abs. I n )  durchgeführt, so sind 
die weiteren fachlich betroffenen Fachbereiche zuvor an- 
zuhoren und in der Habilitatirinskommission angemessen zu 
beteiligen. 

111. Auch ohne entsprechenden Antrag gern. Abs. 1 S 1 karui 
der Fachbereichsrat beschlieGen, daß ein Habilitationsvcr- 
faliren von mehreren Fachbereichen durchgehhri  wird. Es 
ist dann Abc. I entsprechend zu verfahren. 

I. Ivlit der Zulassungsentscheidung setzt der Fachbereichsrat 
eine Habilitatiunskummission ein, die seine weiteren Ent- 
scheidungen vorbereitet. 

11. Die Habilitationskommi~sion bestellt aus 5 stimmberech- 
t i ~ t e n  hlitgliedem Neben den Professoien/Protessurinrien 
kiinnen ihr nur dir habilitierten LIitglieder des Fachbereichs- 
rates hzw. der Gemeinsamen Kommission (§ 7 Abs. I Satz 3) 
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angehören. 2 akadeinisct,~ Mitarbeitcr/Mitarbeikerinnen 
und 2 Ctudicrcnde wirken beratend mit. 

111. In der Hatiilitatioiiskommissiun dürfen nur Mitglieder 
stirnmbercchtigt mitwirken, die die schriftlichen Habilitati- 
onslcistungcn insgesamt oder zum Tri1 fachwissenschaftlich 
beurteilen können. Die Habilitationskommission muP so zu- 
sammcngesetzt sein, daO sie insgesamt die schriftlichen Ha- 
bilitatioiisleistunjicn beurteilen kann. Die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder soll dem wisscncchaftlichen 
FachIFaihgebiet angehiiren, für das die Lehrbefahigung be- 
antragt wcirden ist. Pri~fessuren/Prnfessorimen anderer 
Fachbereiche oder wissenschaftlicher Hochschulen können 
der Habilitationskommicsion angehören. 

1V. Die Ko~nmission tagt nicht öff~ntlich. Die Mitglieder und 
die weiteren Mitwirkenden sind zur Verschwiegenheit ver- 
pflichtet. Sicht im öffentlichen Dienst stehende t'crsonen 
sind besonders zu verpflichten. Organisation und Arbeits- 
weise regelt die Kommission selbstäiidig. 

5 9 
Begutachtung der schriftlichen Habilitationsleistungen 

I. Die HabiIitationskommission bestimmt für die Regutach- 
tung der schriftlichen Hahilitationsleictungen nach 5 2 Abs. I 
Kr. 1 mindestens und in der Regel zwei Gutachter/Guiach- 
terinnen, von denen einer feine dem Fpchbereich angehörrn 
rnug. Die Habilitationskommicsion kann weitere Gutach- 
ter/Gutachterinnen, in der Regel nicht mehr als zwei, be- 
stimmen, wenn dies zur fachlichen Beurteilung der schriftli- 
chen Habilitationsleistung erforderlich ist. Bei interdiszi- 
plinären Habilitationsverfahren gern. 5 7 ist eine der Anzahl 
der weiteren betroffenen Fächer entsprechende Zahl von 
weiteren Gutachtern/Gutochterinnen zu bestimmen. 

11. AIS Gutachter/Gutachterin darf bestellt werden, wer die 
schriftlichen Habilitationsleistungen insgesamt oder zum 
Teil fachwissenschaftlich beurteilen k a m .  Auswärtigen Gut- 
achtern/Gutachterinnen ist die Kenntnis der maßgeblichen 
Vorschriften der Habilitationsordnung zu r~ermitteln. 

111. Die GutachterJGutachterinnen nehmen Bewertungen' 
vor, die der Habilitationskommission eine der in 5 10 Abc. I 
genannten Empfehlungen an den Fachbereichsrat ermögli- 
chen. Die Bewertungen sind zu begründen. Weichen sie von- 
einander ab, so kann die Habilitationskommiscian weitere 
Gutachter/ Gutachterinnen, in der Regel nicht mehr als zwei, 
bestellen. Die Habilitationskommission trägt dafür Sorge, 
daG Gutachhten unabhängig voneinander erstellt werden. 

TV. Die Gutachten sollen innerhalb von drci Monaten vorlie- 
gen, anderenfalls kann die Habilitationskommission eine 
Nachfrist setzen oder Ersatzgutachter/Ersatzgutachterinnen 
bestellen. 

V. Die Gutachten sind für einen Zeitraum von zwei Wochen 
vor der Entscheidung über die schriftIichen Habilitationslei- 
stungen für die Mitglieder des gern. Grundordnung erwei- 
terten Fachbereichsrates zur Einsichtnahme auszulegen. 
Wird innerhaIb dieser Frist von einem gemäß 5 10 Abc. 111 
stimmberechtigten Mitglied des erivei terten Fachbcrtiichsra- 
tes ein Gcgetigutachten angckündigt, wird die Frist bis zur 
Vorlage des Gegengutachtens, lingstens um 4 Wochen, ver- 
längert. 

5 lß 
Entscheidung über die schriftlichen 

Habili tationsIeistungen 

I. Unter Ei~ibeziehung der Gutachten empfiehlt die Habilita- 
tionskomniiscion 
1. die Annalime 

oder 
2. die Ablehiiuiig 

der schriftlichen Leisturigeii als Hahilitationsleistungen gern. 
!j 2 Abc. 1 Nr. 1 und hcgründet dies schriftlich. Eine Mono- 
graphie gemäi? § 2 Abs. 1 Nr  1 kann auch zur herarbei tung 
zuruckgegeben werden. Die zu behebenden Mängel sind 
schriftlich zu benennen. 

11. Bei einer Annahme gern. Abs. I Nr. 1 ist das Vor- 
tragsthema gern. 5 2 Abc. IIJ auszuwählen und r.orzucch1a- 
gen. 

111. Der nach Maßgabe der Grundordnung erweiterte Fachbe- 
reichsrat entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung über die 
Empfehlungen und Vorschläge gern. Abs. I und 11. An der 
Entscheidung wirken die hierfür fachwisseiischaftlich um- 
fassend oder teilweise qualifizierten Mitglieder stirnmbe- 
rechtigt, die iibrigen Mitgl~eder beratend mit. Im Falle der 
Annahme sind das Vortragsthema festzulegen und der Vor- 
tragstermin unverzüglich anzusetzen und univercitätsöffent- 
lich zu machen. In den anderen Fällen ist gern. § 15 Abs. T 
oder 5 16 Abs. 11 Nr. 1 zu verfahren. 

IV. Alle Abcttmmungen über Leistungcbewertungen erfoI- 
gen offen, Stimmenthaltungen srnd nicht zulässig. 

§ 11 
Öffentlicher Vortrag mit wissenschaftlicher Aussprache 

I. Der Vortrag findet öffentlich und grundsätzlich während 
der Vorlesiingszeit statt. 

11. An der wissenschaftlichen Aussprache nehmen die Mit- 
glieder des gern. Grundordnung crweiterten Fachbere~chsra- 
tes und der Habilitationskornmission teil. Der DckanJdie 
Dekanin leitet die Aussprache, er j s ie  kann den Vorsitzen- 
den /die Vorsitzende der Habilitationskommission daniit be- 
auftragen. Der Leiteridie Leiterin der Aussprache kann Fra- 
gen aus der Offentlichkeit zu~assen. 

111. Nach der wissenschaftlichen Aussprache berät der nach 
Mai3gahe der Grundordnung erweiterte Fachbereichsrat in 
nichtöffentlicher Sitzung über die Anerkennung als Habilita- 
tionsleistungcn gern. 2 Abc. 1 NT. 2. Sofern die Mitglieder 
der Habilitationskommission nicht dem nach Maßgabe der 
Grundordnung erweiterten Fachbereichsrat aiigehoren, iia- 
ben sie Rede- und Antragsrecht. 

9 12 
Gutachten übet die didaktischen Leistungen 

I. Die Habilitationskomrnission legt ein Gutachten uber die 
Lehrtatigkcit und die dabei rrbrachten didaktischen Leistun- 
gen vor, das die Grundlage für die Entscheidung des nach 
Maßgabe der Grundordnung erweiterten Fachbereichsrates 
biIdet. 

11. Zur Vorbereitung des Gutachtens bestimmt die Kommis- 
sion ein Mitglied. Ein Vrirschlag des Habilitanden/dcr Habi- 
litandin soll berücksichtigt werden. Das Mitglied soll die di- 
daktischen Leistungen und Fähigkeiten dokumentieren und 
beurteilen. 

111. Auf Vorschlag der beratend in der Kommission mitwir- 
kenden Studierenden kiinnen Studiereiide des Faches/ Fach- 
gebietes ihre Beurteilungen der Lehrtät~gkcit in der Kommis- 
sion vortragen und/cider schrrftlich einbringen. Auf diese 
Beurteilungcii ist im Gutachten der Komrnissirin einzugehen. 

§ 13 
Zuerkennung der Lehrbefähigung 

I. Der nach Maßgabe der Grundordnuiig errveitertc Fachbe- 
reichsrat entscheidet in nichtüffeiitlicher Sitzung über die 
Anerkennung 
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1. des öffentlichen Vortrages und der wissenschaftlichen 
Aussprache gern. 5 11 und 

2. der didaktischen Leistungen gern. 12 
als Habilitationsleistungen 

Iher  beide Leistungen ist getrennt abzustimmen. Fur die 
Eiitschcidung nach Satz 1 Nr. 1 gilt § 10 Abc. I11 Satz 2 ent- 
sprechend. Werden beide Leistungen anerkannt, wird uber 
alle erbrachten Leistungen ein Cesnmtbeschluß gefaßt, mit 
dem die Lehrbefahigung zuerkannt wird. Alle Abstimmun- 
gen erfolgen offen, Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

11 &er die Bezeichnung des H~ibilitritioncfaches 1st im Ge- 
sarntbeschluß gern. Abs. I auf der Grundlage einer entspre- 
chenden Empfehlung der Habilitationskommission mitzu- 
entscheiden. 

111. Nach der Zuerkennung der Lehrbefähigung ist dem/der 
Habilitierten eine Urkunde auszuhändigen. Nach Aushändi- 
gung der Habilitationsurkunde besteht das Recht, beim 
Fachbereich die Verleihung der Lchrbrftrgnis gemäß den ge- 
setzlichen Bestimmungen zu beantragen. 

Der Habilitierteldie Habilitierte ist verpflichtet, Monogra- 
phien gern. 5 2 Abs. I Nr. 1 a) und b) in geeigneter Weise der 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung 
und Verbreitung zugänglich zu machen. 

5 15 
Rückgabe, Wiederholung von Habilitationsleistungen 

I. Im Falle der Rückgabe der schriftlichen Habilitationslei- 
stungen gern. 5 10 Abs. I Satz 2 entscheidet der nach Maß- 
gabe der Gmndordnung erweiterte Fachbereichsrat zugleich 
über den Zeitraum, innerhalb dessen die genannten Mängel 
der schriftlichen Habilitationsleistungen zu beheben sind. 
Der Zeitraum soll nicht mehr als 12 Monate betragen. Eine 
zweite Rückgabe zur Mängelbeseitigung ist ausgeschlossen. 

[I. Entsprechendes gilt iür den öffentlichen Vortrag mit wis- 
senschaftlicher Aussprache, wenn dieser gern. $ 13 Abs. T 
nicht anerkannt worden ist. Der öffentliche Vortrag i s t  mit 
neuem Thema anzusetzen. Eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen. 

111. Sind die didaktischen Leistungen nicht anerkannt wor- 
den, su ist dem Habilitandenlder Habilitandin innerhab der 
beiden folgenden Semester Gelegenheit zur Durchführung 
weiterer Lehrveranstaltungen zu geben, die gern. § 12 zu be- 
gutachten sind. Eine zweite Gelegenheit zur Durchführung 
weiterer Lehrveranstaltungen wird nicht gegeben. 

1V Bei einer Ablehnung der schriftliichen Leistungen aIs Ha- 
bilitahonsleistungen gern. § 10 Abs. I Nr. 2 ist eine einmalige 
Wiederholung des Verfahrens unter Einreichung schriftli- 
cher Leistungen gern. 5 2 Abs. I Nr. 1 zulässig. Ein Zulas- 
sungsantrag für ein neues Habilitationsverfahren im glei- 
chen Fach /Fachgebiet kann erst nach Ablauf von 12 Mona- 
ten gestellt werden. Dies gilt auch bei Verfahren, die an 
anderen Hiichschulen ohne Zuerkennung der Lehrbefähi- 
P n g  abgeschlossen worden sind. Anerkannte Leistungen 
kannen auf Antrag für das neue Vertahrcn angerechnet wer- 
den. 

§ 16 
Verfahrensabschluß ohne Zuerkennung 

der Lehrbefähigung 

I. Der Habilitand/die Habilitan~iin ist berechtigt, stiiiienJ 
ihren Zulassungsaiitrag bis zur Empfelilung (vgl. 5 10 Abs. I) 

der Habilitationskommission zuriickzunehmcn. Bei Rück- 
nahme des Antrages gern. Satz I gilt das Verfahren nicht als 
abgeschlossenes Habilitationsverfahren gern. 5 4 Abs. I Nr. 9 
und 5 6 Abc. I Nr. 4. 

11. Der Antrag auf Zuerkennung der Lehrbefähigung ist ab- 
zulehnen, wenn 
1. eine der zu erbringenden Leistungen endguItig nicht den 

an eine Habiiitationsleishing zu stellenden Anfordenin- 
gen geniigt oder Leistungen nicht fristgerecht erbracht 
worden sind, 

2. im Falle der Rückgabe der schriftlichen Leistungen oder 
der Einräumung von Wiederholungsmöglichkeiten bei 
den übrigen Leistungen die gesetzten Fristen ohne An- 
gabe von triftigen Gründen nicht eingehalten worden 
sind, 

3. im Falle von Täuschungsversuchen des 
Habilitanden J der Habilitandin auch nach dessen) deren 
Anhörung entsprechende Zweifel nicht ausgeräumt wor- 
den sind. 

111. Die Ablehnung ist zu begründen. Dic Begründung muß 
im Wortlaut von dem nach Mafigabe der Grundordnung er- 
weiterten Fachbereichsrat beschlossen werden. 

517  
Rücknahme der Lehrbefähigung 

Wird nach der Zuerkennung der Lehrbefähigung bekannt, 
daß irn Rahmen des Zulassungsverfahrens oder im weiteren 
Verfahrensgang Täusch~ngshandlun~en oder Ordnungsver- 
stöge begangen wurden, so sind diejenigen Leistungen, bei 
denen diese vorgelegen haben, als Habilitationsleistungen 
für abgelehnt zu erklären. Die Zuerkennung der Lehrbefähi- 
gung ist zurückzunehmen. Die Habilitationsurkunde ist ein- 
zuziehen. 

9 18 
Änderung der Lehrbefähigung 

1. Bereits Habilitierte können einen Antrag auf Änderung 
(Erweiterung oder Umbenennung) des Faches / Fachgebietes 
ihrer Lehrbefähigung stellen. Die Zulassungsvorausssetzun- 
gen sind durch die Vorlage der Habilitationsurkunde erfüllt. 
In dem Antrag,sind diejenigen Leistungen zu benennen, auf 
die sich der Anderungsantrag stützt. Soweit es sich um 
schriftliche Unterlagen handelt, sind sie gern. 5 4 Abs. I Nr. 4 
einzureichen. 

11. Der nach Mafgabe der Gmndordnung erweiterte Fachbe- 
reichsrat entscheidet. ob dem Antrag ohne weiteres Verfah- 
ren entsprochen werden kann. Wird ein weiteres Verfahren 
für erforderlich gehalten, so gelten die Vorschriften über die 
Durchhhrung und den AbschIuß von Habilitationsverfah- 
ren entsprechend. Im Änderungsverfahren darf eine Habili- 
tationsschrift gern. 5 7 hbs. I Nr. 1 a) nicht verlang werden. 

§ 19 
Allgemeine Verfahrensregelungen 

I. Für alle verfahrensmäßigen wie die Leistung wertenden 
Entscheidungen irn Habilitationsverfahren gelten die Vor- 
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Be- 
surgnis der Befangenheit. 

I[ .  Der Dekan!dic Dekanin ist verpflichtet, d a h r  Sorge zu 
tragen, daß das gesamte Verfahren, abgesehen von Vrrt'ah- 
ren gern. $: 1 Abs. 11, vun der Stellung des Zulassurigsanirages 
an möglichst innerhalb von zwölf Mvnatcn abgeschlossen 
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werden kann. Karin dies nicht innerhalb dieses Zeitraums ge- 
schehen, so ist vom Fachbereichsrat eine Fristüberschreitung 
t u  beschließen und gern. Abs. IV dem Habilitandenlder Ha- 
bilitandin mitzuteilen. Der Dekantdie Dekanin kann von al- 
len Verfahrensbeteiligten angerufen werden. 

III. VerfahrensprobIerne im Habilitationsvorgang können 
von den Beteiligten der Ständigen Komniission für For- 
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs zur Kennt~us Re- 
geben werden. 

IV. Alle verfahrcncerheblichen Mitteilungen an den Habili- 
tandenldie Habilitandin bedürfen der Schriftform, dies giIt 
insbesondere. für belastende Entscheidungen und Fristrrge- 
lungert. Diese sind, falls erforderlich, zu begründen. Das 
Recht der Aktenejnsirht beste111 im Rahmcn der Regelungen 
des Vem~alhingsve~fahren~~esetzes. Die Vertraulichkeit von 
Gutachten ist zu gewährleisien. 

V. Erhebt der I-iabiljtaiid/die Habilitandin gegen eine Ent- 
scheidung des erweiterten Fachbereichsrates Gegenvorciel- 
lungen, so muß diese Entscheidung daraufhin überprüft und 
über das Ergebnis ein Beschluß herbcigefiihrt werden. Die 
GegenvorsteIlungw solle11 innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der Entscheidung eingegangen sein. 

§ 20 
Inkrafttreten 

I. Diesc Habiliiationscirdnung tritt am Tag? nach ihrer Vernf- 
fcntlichung im Mitteilungsblatt der Freien Universität Berlin 
in  Krafi. 

11. Die Habilitatinncordnungen des ehemaligen Fachbereichs 
Philosophie und Suzinlwissenschaften I vom 13. Februar 
3992 (FU-Mitteilungeii Nr. 11 /1993), des ehemaligen Farhbe- 
reichs Pnfitischt! Wissenschaft vom 15. Tu11 1995 (FU-Mittei- 
lungen NT. 6 1  1996) und für das Fach ~ ; h i w l o ~ i e  dcr ehema- 
ligen Philosopl-iicchen Fakultät vom 7. Värz 1966 (Mitteilun- 
gen für  Dozenten und Studenten Nr. 108 votn I .  Mai 1966) 
treten für den Fachbereich Politik- t ~ n d  Sozialu.issrnschaAcn 
an diecein Tage außer Kraft. 

Antragsteller1 A~itragstellcriniien, die vor Inkrafttrcten die- 
ser Habilitaticinsordnung einen Antrag auf Zulassung zum 
Hab~litationsverfahren gestellt haben, kiinntii sich zwischen 
dieser und den  bislang gcltendeii Ilabilitationsiirdnun~rn 
entscheidcri. 
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Anlage 

Der Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

der Freien Universität Berlin 

hat am 

Herrn / Frau 

die 

LEHRBEF AHIGUNG 

für das Fach /Fachgebiet 

zuerkannt. 

...... In einem Habilitationsverfahren gern. der Habilitationsordnung des Fachbereichs 
vom ...... (MitteiIungsblatt der Freien Universität Berlin Nr. . . . . . . /J  ahr ......, C. ......) hat 
Frau / Herr Dr. ...... mit einer Habilitationsschrift / mit schriftlichen Habilitationsleistun- 
gen zum Thema 

und einem öffentlichen Vortrag zum Thema 

den niachweis erbracht, daß er/ sie das Fach/Fachgebiet ...... selbständig in Forschung 
und Lehre vertreten kann. 

BerIin, den ............. ................................................................ 
(Dekan! Dekanin) 


